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Immatrikulationsordnung der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften – Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel 

Auf der Grundlage von § 19 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes vom 26. Februar 2007 (Nds. GVBl. Nr. 5/2007 S. 69) in der jeweils 

gültigen Fassung, hat der Senat der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften – Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel in seiner 

Sitzung am 03.07.2025 folgende Neufassung der Immatrikulationsordnung beschlossen: 
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§ 1 Immatrikulation 

(1) Der*Die Bewerber*in wird auf seinen*ihren Antrag durch die 

Immatrikulation als Student*in in die Hochschule aufgenom-

men und für den gewählten Studiengang eingeschrieben, 

für die Fakultäten Elektro- und Informationstechnik, Informa-

tik, Maschinenbau, Recht, Soziale Arbeit und Versorgungs-

technik am Standort Wolfenbüttel, für die Fakultäten Ge-

sundheitswesen, Fahrzeugtechnik und Wirtschaft am 

Standort Wolfsburg, für die Fakultät Verkehr-Sport-Touris-

mus-Medien am Standort Salzgitter und für die Fakultäten 

Bau-Wasser-Boden sowie Handel und Soziale Arbeit am 

Standort Suderburg. Mit der Einschreibbestätigung ist die 

Immatrikulation vollzogen und wird mit Beginn des jeweili-

gen Semesters wirksam. Mit der Immatrikulation werden die 

Bewerber*innen Mitglieder der Ostfalia Hochschule für an-

gewandte Wissenschaften mit allen sich aus dem Nieder-

sächsischen Hochschulgesetz (NHG) und den Ordnungen 

der Hochschule ergebenden Rechten und Pflichten. 

(2) Die Immatrikulation setzt voraus, dass der*die Bewerber*in 

1. die nach § 18 des Niedersächsischen Hochschulgeset-

zes (NHG) für den gewählten Studiengang jeweils erfor-

derliche Qualifikation (Hochschulzugangsberechtigung, 

besondere künstlerische Befähigung, praktische Ausbil-

dung) besitzt und 

2. für einen Studiengang mit Zulassungsbeschränkung, so-

fern er*sie einen solchen wählt, zugelassen worden ist 

und 

3. ggf. die darüber hinaus in den jeweiligen Ordnungen des 

gewählten Studiengangs festgelegten Zulassungs- und 

Zugangsvoraussetzungen nachweist.  

Bei Bewerber*innen mit einem als gleichwertig anerkannten 

ausländischen Vorbildungsnachweis setzt die Immatrikula-

tion ferner in der Regel den Nachweis ausreichender Kennt-

nisse in der deutschen Sprache voraus. 

(3) Die Immatrikulation ist entsprechend zu befristen, wenn 

1. nur einzelne Abschnitte eines Studiengangs angeboten 

werden, 

2. ein Studiengang nicht fortgeführt wird, 

3. der*die Bewerber*in aufgrund gerichtlicher Anordnung 

vorläufig zugelassen worden ist, 

4. der*die Bewerber*in lediglich Teilgebiete eines Studien-

gangs studieren möchte, 

5. dem*der Bewerber*in im Wege der Ausnahme gestattet 

worden ist, die aufgrund der Ordnung nach § 18 Abs. 6 

NHG geforderte praktische Ausbildung erst zu einem 

Zeitpunkt nach Vorlesungsbeginn nachzuweisen, 

6. der*die Bewerber*in für ein Austauschstudium immatri-

kuliert wird. 

(4) Hat der*die Bewerber*in anrechenbare Leistungen aufgrund 

eines vorangegangenen Studiums innerhalb oder außerhalb 

des Geltungsbereichs des HRG oder aufgrund von berufli-

chen Qualifikationen erbracht, wird er*sie auf Antrag für das 

entsprechend höhere Fachsemester aufgrund einer Anrech-

nungsbescheinigung der hierfür zuständigen Stelle (Stu-

diendekan*in bzw. Prüfungsausschuss) eingeschrieben.  

(5) Der*Die Studierende erhält zur Ausweisung als Studieren-

de*r eine Ostfalia-Card, die zum Semesterbeginn im Re-

chenzentrum abgeholt werden kann. Darüber hinaus kön-

nen sich Studierende beliebig viele Immatrikulationsbe-

scheinigungen im Portal der Ostfalia herunterladen. Der 

Hochschule sind Änderungen des Namens oder des Ge-

schlechts unter Vorlage von amtlichen Bescheinigungen un-

verzüglich anzuzeigen. Anschriftenänderungen sind von 

dem*der Studierenden zeitnah und eigenständig im Portal 

der Hochschule vorzunehmen. Der Verlust der Ostfalia-

Card ist ebenfalls unverzüglich mit eidesstattlicher Erklä-

rung in einem der Studierenden-Servicebüros bekannt zu 

geben.  
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§ 2 Frist und Form der Anträge auf Immatrikulation 

(1) Die Zulassung für alle Studiengänge ist jeweils für das Win-

tersemester bis zum 15. Juli und für das Sommersemester 

bis zum 15. Januar zu beantragen. Für einzelne Studien-

gänge können andere Termine festgelegt werden. In be-

gründeten Ausnahmefällen ist dem*der Bewerber*in eine 

angemessene Nachfrist einzuräumen. 

(2) Der Zulassungsantrag ist ausschließlich auf elektronischem 

Weg mittels der von der Hochschule zur Verfügung gestell-

ten Portale zu stellen. Bewerber*innen, die glaubhaft ma-

chen, dass ihnen die Einreichung in elektronischer Form 

nicht zumutbar ist, werden durch das Immatrikulationsbüro 

der Ostfalia Hochschule bei der Antragsstellung unterstützt. 

Im Rahmen dieser Bewerbung sind insbesondere folgende 

Angaben zu machen: 

1. Name, Anschrift, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehö-

rigkeit des Bewerbers*der Bewerberin sowie zum ge-

wünschten Studiengang und Fachsemester; 

2. Erklärung, ob in dem gewählten Studiengang eine Vor-, 

Zwischen-, Modul- oder Abschlussprüfung endgültig 

nicht bestanden ist; 

3. Erklärung, in welchem Studiengang mit welchen Studi-

enzeiten der*die Bewerber*in bereits an dieser oder an-

deren in- oder ausländischen Hochschulen immatrikuliert 

ist oder gewesen ist.  

(3) Darüber hinaus sind bei der Einschreibung in elektronischer 

Form vorzulegen:  

1. der Nachweis über die Hochschulzugangsberechtigung 

für den gewählten Studiengang, erforderlichenfalls in ei-

ner von einem*einer vereidigten Gerichtsdolmetscher*in/ 

Übersetzer*in gefertigten Übersetzung, 

2. bei künstlerischen Studiengängen der Nachweis einer 

besonderen künstlerischen Befähigung, 

3. zusätzliche Nachweise (z. B. praktische Ausbildung), so-

fern sie durch eine Ordnung gemäß § 18 Abs. 6 NHG 

vorgeschrieben sind, 

4. die elektronische Bestätigung einer gesetzlichen Kran-

kenkasse über die Erfüllung der Versicherungspflicht  

oder über die Befreiung hiervon, 

5. bei Studiengangs- und Hochschulwechsel Exmatrikulati-

onsbescheinigungen aller vorher besuchten Hochschu-

len, Zeugnisse über gegebenenfalls abgelegte Vor-, Zwi-

schen-, Modul- und Abschlussprüfungen und ggf. eine 

Unbedenklichkeitsbescheinigung, 

6. bei der beantragten Einschreibung für ein höheres Fach-

semester aufgrund von anrechenbaren Leistungen, eine 

Anrechnungsbescheinigung der hierfür zuständigen 

Stelle (siehe § 1 Abs. 4), 

7. ggf. weitere im Zulassungsbescheid angeforderte Unter-

lagen, 

8. ein Nachweis der Identifikation (Personalausweis oder 

Reisepass in Kopie), sofern der*die Bewerber*in das 18. 

Lebensjahr noch nicht vollendet haben zusätzlich eine 

Passkopie des gesetzlichen Vertreters*der gesetzlichen 

Vertreterin.  

(4) Die zuständige Stelle kann sämtliche in Abs. 3 genannten 

Unterlagen bei Bedarf in amtlich beglaubigter Form anfor-

dern. 

(5) Im Übrigen gelten die Regelungen nach § 11 dieser Ord-

nung. 

 

§ 3 Rücknahme der Immatrikulation 

(1) Die Immatrikulation ist zurückzunehmen, wenn ein*e Stu-

dierende*r dieses innerhalb eines Monats nach Vorlesungs-

beginn in Textform entsprechend §126b BGB beantragt und 

die Ostfalia-Card diesem Antrag beifügt. Die Immatrikulation 

ist ferner auf Antrag in Textform entsprechend §126b BGB 

des*der Studierenden zurückzunehmen, wenn er*sie 

sein*ihr Studium im ersten Semester nach der Immatrikula-

tion wegen Ableistung einer Dienstpflicht im Sinne des § 34 

HRG nicht aufnehmen oder nicht fortsetzen kann; die An-

tragstellung ist nur bis zum Schluss des betreffenden Se-

mesters zulässig. In den Fällen der Sätze 1 und 2 gilt die 

Immatrikulation als von Anfang an nicht vorgenommen.  

(2) Eine Rückerstattung der bereits gezahlten Beiträge und 

Entgelte, die im Rahmen der Einschreibung/Rückmeldung 

erfolgt sind, ist nur auf schriftlichen Antrag und Abgabe der 

Ostfalia-Card möglich. Ein entsprechender Antrag ist bis 

spätestens einen Monat nach Vorlesungsbeginn zu stellen. 

Sollte im Antrag auf Rückerstattung keine Bankverbindung 

genannt sein oder eine Rückerstattung von Amts wegen er-

folgen, so erfolgt die Überweisung des Betrages auf die 

letzte der Hochschule bekannten Bankverbindung. Darüber 

hinaus besteht kein Anspruch auf Rückerstattung bereits 

geleisteter Beiträge. Ausgeschlossen hiervon sind Beiträge 

und Gebühren von Weiterbildungsstudiengängen. Hierfür 

gelten die besonderen Bestimmungen des § 1 der Gebüh-

ren- und Entgeltordnung der Ostfalia Hochschule.  

 

§ 4 Versagung der Immatrikulation 

(1) Die Immatrikulation ist zu versagen, wenn 

1. der*die Bewerber*in bereits an einer anderen Hoch-

schule immatrikuliert ist und die Voraussetzungen des 

§ 9 nicht vorliegen, 

2. der*die Bewerber*in nicht nachweist, dass er/sie im je-

weiligen Semester die fälligen Gebühren und Entgelte 

entrichtet hat, 

3. der*die Bewerber*in keinen Nachweis der Krankenkasse 

über die Erfüllung der Versicherungspflicht oder über die 

Befreiung von der Versicherungspflicht erbringt, 

4. der*die Bewerber*in im gewählten Studiengang eine  

Vor-, Zwischen-, Modul- oder Abschlussprüfung endgül-

tig nicht bestanden oder nach den Bestimmungen, die 

für sein*ihr Studium maßgebend sind, den Prüfungsan-

spruch verloren hat, 

5. die in der Onlinebewerbung für einen Studiengang ge-

machten Angaben nicht nachweisen kann.  

(2) Die Immatrikulation kann versagt werden, wenn 

1. der*die Bewerber*in unter Betreuung im Sinne des 

§ 1896 BGB gestellt worden ist, 

2. der*die Bewerber*in an einer Krankheit im Sinne des 

§ 34 Abs. 1 des Infektionsschutzgesetzes leidet oder bei 

Verdacht einer solchen Krankheit ein gefordertes amts-

ärztliches Zeugnis nicht beibringt, 

3. der*die Bewerber*in die für die Immatrikulation vorge-

schriebenen Fristen und Formen nicht beachtet, 
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4. bei Einführung oder Aufhebung eines Studiengangs die 

Einschreibung für bestimmte Fachsemester ausge-

schlossen ist, 

5. der*die Bewerber*in mit einem als gleichwertig aner-

kannten ausländischen Vorbildungsnachweis keine aus-

reichenden Kenntnisse der deutschen Sprache nach-

weist, 

6. der*die Bewerber*in wegen einer Straftat gegen das Le-

ben, die sexuelle Selbstbestimmung, die körperliche Un-

versehrtheit oder die persönliche Freiheit rechtskräftig 

verurteilt wurde und wenn nach der Art der begangenen 

Straftat eine Gefährdung oder Störung des Studienbe-

triebs zu besorgen ist. 

 

§ 5 Exmatrikulation auf eigenen Antrag 

(1) Ein*e Studierende*r ist auf seinen*ihren Antrag im Campus-

Management jederzeit zu exmatrikulieren. Geleistete Bei-

träge sind gemäß den Regelungen in § 3 Abs. 2 zu erstat-

ten. 

(2) Eine Exmatrikulation erfolgt zu dem beantragten Zeitpunkt 

oder, soweit nichts anderes beantragt ist, zum Ende des 

laufenden Semesters. Dem*Der Studierenden ist eine Ex-

matrikulationsbescheinigung auszuhändigen oder zu über-

senden. Eine rückwirkende Exmatrikulation ist ausge-

schlossen. Die von dem*der Studierenden eingereichten 

Unterlagen werden anschließend durch die Hochschule 

nach den Vorgaben des Datenschutzes vernichtet. 

 

§ 6 Exmatrikulation aus besonderem Grund 

(1) Ein*e Studierende*r ist gemäß § 19 Abs. 6 S. 3 Nr. 1 NHG 

exmatrikuliert, wenn er*sie trotz Mahnung die Gebühren 

und Entgelte, die im Rahmen der Rückmeldung gefordert 

sind, nicht in dem angegebenen Zeitraum begleicht. 

(2) Ein*e Studierende*r ist zu exmatrikulieren, wenn 

1. die Immatrikulation durch Zwang, arglistige Täuschung 

oder Bestechung herbeigeführt wurde, 

2. in einem Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen 

die Rücknahme des Zulassungsbescheides unanfecht-

bar oder sofort vollziehbar ist, 

3. in einem gebührenpflichtigen Studiengang die Teilnah-

megebühren nicht fristgerecht entrichtet wurden, 

4. er*sie nach einer bestandenen Abschlussprüfung kein 

berechtigtes Interesse an einer Fortsetzung des Studi-

ums nachweist, 

5. er*sie eine Vor-, Zwischen-, Modul- oder Abschlussprü-

fung endgültig nicht bestanden oder nach den Bestim-

mungen, die für sein*ihr Studium maßgebend sind, den 

Prüfungsanspruch verloren hat, 

6. der Studiengang, für den er*sie eingeschrieben ist, nicht 

fortgeführt wird und gewährleistet ist, dass er*sie das 

Studium an einer anderen Hochschule des Landes fort-

führen kann, 

7. der Krankenversicherungsschutz nicht mehr besteht und 

nach elektronischer Aufforderung unter Fristsetzung ein 

entsprechender Nachweis nicht vorgelegt wird,  

8. die nach dem Infektionsschutzgesetz erforderlichen 

Nachweise nicht erbracht werden. 

(3) Ein*e Studierende*r kann exmatrikuliert werden, wenn nach 

der Immatrikulation Tatsachen bekannt werden oder eintre-

ten, die zur Versagung der Immatrikulation geführt hätten. 

(4) Vor einer Exmatrikulation ist dem*der Studierenden Gele-

genheit zu geben, sich zu den für die Entscheidung erhebli-

chen Tatsachen zu äußern; § 28 des Verwaltungsverfah-

rensgesetzes ist zu beachten. Eine Exmatrikulation nach 

den Absätzen 1 bis 3 ist dem*der Studierenden schriftlich 

mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung bekannt zu 

geben. Sie wird nach Rechtskraft der Entscheidung durch 

Aushändigung oder Zustellung einer entsprechenden Be-

scheinigung, in der das Datum des Wirksamwerdens der 

Exmatrikulation anzugeben ist, vollzogen. 

(5) Bei Exmatrikulation nach Abs. 2 Nr. 1 und 2 sowie Abs. 3 

sind die Vorschriften über die Rücknahme eines Verwal-

tungsakts gemäß § 48 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 

zu beachten. 

 

§ 7 Rückmeldung 

(1) Jede*r an der Hochschule eingeschriebene Studierende, 

der*die sein*ihr Studium im folgenden Semester fortsetzen 

will, hat sich innerhalb der letzten zwei Wochen der Vorle-

sungszeit des vorangehenden Semesters zurückzumelden. 

Dies gilt ebenso für Beurlaubte und Studierende, die sich im 

Praxissemester oder im Auslandssemester befinden. 

(2) Die Rückmeldung gilt als erfolgt, wenn die Gebühren und 

Entgelte in vollständiger Höhe auf dem Konto der Hoch-

schule eingegangen sind und die Ostfalia-Card aktualisiert 

wurde. 

(3) Ein*e Studierende*r ist bei Fristversäumnis unter Hinweis 

auf die Exmatrikulationsfolge nach § 19 Absatz 6 S. 3 Nr. 1 

NHG zu mahnen, ihm*ihr ist eine angemessene Nachfrist 

einzuräumen.  

(4) Anträge auf Erlass der Langzeitstudiengebühren gemäß 

§ 13 NHG sind bis spätestens einer Woche vor Beginn der 

Rückmeldung gemäß dem Semesterzeitplan der Hoch-

schule zu stellen. 

 

§ 8 Beurlaubung 

(1) Ein*e Studierende*r ist auf seinen*ihren Antrag im Campus-

Management für die Dauer der Ableistung einer Dienst-

pflicht im Sinne des § 34 HRG innerhalb der im Semester-

zeitplan genannten Frist zu beurlauben. Dem Antrag ist eine 

Fotokopie des Bescheides über die Dienstpflicht beizufü-

gen. 

(2) Ein*e Studierende*r kann auf seinen*ihren Antrag im Cam-

pus-Management innerhalb der im Semesterzeitplan ge-

nannten Frist beurlaubt werden, wenn ein wichtiger Grund 

nachgewiesen ist. Die Beurlaubung ist nur für volle Semes-

ter und in der Regel nur für jeweils höchstens zwei aufei-

nanderfolgende Semester zulässig. Der*Die Studierende 

kann während der Dauer des Studiums eines Studiengangs 

in der Regel für nicht mehr als vier Semester beurlaubt wer-

den. Beurlaubungen nach Abs. 1 werden auf die ersten vier 

Semester nicht angerechnet. 

Für Zeiten des Schwangerschafts- und Mutterschaftsur-

laubs oder der Elternzeit ist die Anzahl der Urlaubssemester 

nicht beschränkt. Sie reduzieren nicht die Anzahl der in S. 2 

eingeräumten Urlaubssemester. 
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(3) Wichtige Gründe im Sinne des Absatzes 2 sind zum Bei-

spiel: 

1. Gesundheitliche Gründe des*der Studierenden,  

2. Studienaufenthalt im Ausland, soweit nicht Bestandteil 

des Studiums, 

3. Ableistung eines im Studienplan oder in der Prüfungs-

ordnung vorgesehenen Praktikums, das nicht Teil des 

Studiums ist,  

4. Tätigkeit in der akademischen oder studentischen 

Selbstverwaltung, 

5. Schwangerschaft, Mutterschutz oder Betreuung eines 

Kindes in Zeiten, in denen bei Bestehen eines Arbeits-

verhältnisses Anspruch auf Elternzeit bestünde. 

(4) Eine Beurlaubung ist nicht zulässig 

1. vor Aufnahme des Studiums, 

2. für das erste Fachsemester, 

3. für vorhergehende Semester. 

(5) Während der Beurlaubung behält der*die Studierende 

seine*ihre Rechte als Mitglied; seine*ihre studentische Bei-

tragspflicht wird durch die Beurlaubung nicht berührt, sofern 

die Beitragsordnung nichts anderes regelt. Beiträge und 

Gebühren nach § 11 oder § 13 NHG sind bei einer Beurlau-

bung nicht zu entrichten. 

(6) Ein*e Studierende*r ist in der Regel während eines Urlaubs-

semesters nicht berechtigt Lehrveranstaltungen zu besu-

chen und Leistungsnachweise zu erbringen.  

(7) Urlaubssemester werden in der Regel nicht als Zählsemes-

ter angerechnet, Studienaufenthalte im Ausland können auf 

Antrag als Fachsemester angerechnet werden. Über die An-

rechnung entscheidet der*die Studiendekan*in bzw. der 

Prüfungsausschuss. 

 

§ 9 Gleichzeitiges Studium mehrerer Studiengänge 

(1) Ein*e Studierende*r, der*die bereits an einer anderen Hoch-

schule immatrikuliert ist, kann in die Hochschule aufgenom-

men werden, wenn die zuständige Fakultät der Ostfalia be-

stätigt, dass ein gleichzeitiges Studium an beiden Hoch-

schulen möglich ist (Parallelstudium). Über die Doppelim-

matrikulation erhält die andere Hochschule eine Mitteilung. 

(2) Ein*e Studierende*r, der*die an dieser oder einer anderen 

Hochschule bereits in einem Studiengang mit Zulassungs-

beschränkungen eingeschrieben ist, darf zusätzlich für ei-

nen weiteren Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen 

nur eingeschrieben werden, wenn er*sie für diesen Studien-

gang zugelassen ist, der Studiengang eine sinnvolle Ergän-

zung des zuerst aufgenommenen Studiums darstellt und ein 

gleichzeitiges Studium in beiden Studiengängen möglich ist. 

Hierzu ist die Stellungnahme der zuständigen Fakultät der 

Ostfalia einzuholen. 

 

§ 10 Teilzeitstudium 

Ein Teilzeitstudium an der Ostfalia Hochschule ist nach den Re-

geln der Richtlinie der Ostfalia zum Teilzeitstudium möglich. Die 

einzelnen Regelungen sowie Rechte und Pflichten sind dieser 

Richtlinie zu entnehmen. 

 

 

§ 11 Kommunikation, Datenschutz und Mitwirkungspflichten 

(1) Zur Durchführung des Immatrikulationsverfahrens, im Rah-

men der Rückmeldung und zur Erfüllung damit verbundener 

Aufgaben werden personenbezogene Daten erfasst und 

verarbeitet. Näheres regelt hierzu die Anlage 1 dieser Ord-

nung und die Ordnung zur Verarbeitung personenbezoge-

ner Daten. 

(2)  Ein*e Studierende*r ist verpflichtet, der Hochschule unver-

züglich 

1. die Änderung des Namens und der Postanschrift 

2. die Änderung des Geschlechts, 

3. Änderungen in Krankenversicherungsangelegenheiten,  

4. den Verlust der Ostfalia-Card 

anzuzeigen. Die Anschriftenänderung ist grundsätzlich 

durch eigenständige Eingabe des*der Studierenden im 

Hochschulportal vorzunehmen. 

(3) Der*Die Studierende nutzt in eigener Verantwortung den 

online verfügbaren Zugang zum Hochschulportal. Er*Sie ist 

verpflichtet, seine*ihre Daten im System im Rahmen sei-

ner*ihrer Möglichkeiten regelmäßig zu überprüfen. Übertra-

gungsfehler und sonstige Fehler sind unverzüglich dem Stu-

dierenden-Servicebüro anzuzeigen. 

(4) Die elektronische Kommunikation zwischen Hochschule 

und Studierenden erfolgt ausschließlich über die durch die 

Hochschule vergebene E-Mail-Adresse. Die Studierenden 

haben die regelmäßige Sichtung ihres Ostfalia-E-Mail-Post-

fachs sicherzustellen. 

(5) Mit der Immatrikulation 

1. erklärt sich der*die Studierende einverstanden, die von 

der Hochschule geforderten Daten wahrheitsgemäß 

und vollständig anzugeben und 

2. stimmen Studierende der Verwendung der Daten für in-

terne Zwecke und der Weitergabe für die amtliche Sta-

tistik im Rahmen der gesetzlichen Regelungen zu.  

(6) Die elektronische Kommunikation zwischen Hochschule 

und dem*der Bewerber*in erfolgt ausschließlich über die 

durch die Hochschule bereitgestellten Bewerbungssysteme. 

Der*Die Bewerber*in hat regelmäßig seinen/ihren Bewer-

bungsstatus im IT-System zu überprüfen. 

 

§ 12 Gasthörer*innen 

(1) Zu bestimmten Lehrveranstaltungen können nicht immatri-

kulierte Personen als Gasthörer*innen zugelassen werden, 

auch wenn sie die Hochschulzulassungsberechtigung gem. 

§ 18 NHG nicht nachweisen können. 

Für Gasthörer*innen sind auf dem Vordruck der Hochschule 

folgende Daten zu erheben: Name, Vorname, Anschrift, Ge-

schlecht, Geburtsmonat und Jahr, Staatsangehörigkeit, 

Fachrichtung, Anzahl der Wochenstunden und Bezeichnung 

der Lehrveranstaltung(en). 

(2) Der Aufnahmeantrag als Gasthörer*in ist für jedes Semester 

gesondert, spätestens innerhalb eines Monats nach Vorle-

sungsbeginn (in der Regel mit einem maximalen Umfang 

von 15 Credit Points/Leistungspunkten), zu stellen. Über 

den Antrag entscheidet das zuständige Mitglied des Präsidi-

ums im Benehmen mit der für die Veranstaltung verantwort-

lichen Fakultät oder sonstigen Organisationseinheit. 
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(3) Über die erfolgreiche Teilnahme wird eine Bescheinigung 

ausgestellt, aus der ersichtlich ist, dass die Prüfungsleistun-

gen im Rahmen einer Gasthörer*innenschaft abgelegt wur-

den. 

(4) Als Gasthörer*in wird nur eingeschrieben, wer die in der 

Gebühren- und Entgeltordnung vorgesehenen Gebühren für 

Gasthörer*innenschaft und ggf. für Prüfungen im Voraus auf 

das Hochschulkonto überweist. 

 

§ 13 Zuständigkeiten 

Für Entscheidungen nach dieser Ordnung ist das laut Geschäfts-

verteilungsplan zuständige Mitglied des Präsidiums verantwort-

lich; die Bescheidung erfolgt durch die laut Geschäftsverteilungs-

plan für Immatrikulationsangelegenheiten zuständigen Bedienste-

ten. Für das Erstellen von Bescheiden in Papierform in Sonderfäl-

len ist die zuständige Stelle der Hochschule verantwortlich. 

 

§ 14 Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt am Tag nach der hochschulöffentlichen Be-

kanntmachung im Verkündungsblatt der Hochschule in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die bisher geltende Immatrikulationsordnung vom 

29.10.2024 außer Kraft. 

 

Anlage: Datenkatalog für die Erhebung von Verwaltungsdaten 
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Datenkatalog für die Erhebung von Verwaltungsdaten  
an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften 

 

Bezeichnung des Merkmals Verwendungszwecke für die 
Aufgabenbereiche 

Konkreter Zweck der 
Datenspeicherung 
und -verarbeitung 

Ausprägung des Merkmals 2a) Verwaltung 
I = Immatrikulationsbüro 
P = Prüfungsverwaltung 
Z = Zulassungsverwaltung 
B = Bewerbungsverwaltung 
A = andere Zwecke 
2b) Statistik 
s = Studierendenstatistik 
p = Prüfungsstatistik 

 

 

 1 2a 2b 3 

A. Daten durch die Verwaltung    

1. Bewerber-/Matrikelnummer - beliebige mehr-
stellige Zahl 

IPZ s-p Für die maschinelle Verarbeitung 
und Identifizierung 

 

2. Hochschulbezeichnung – Statistikschlüssel IPZB s-p Zuordnung der Studierenden zur 
jeweiligen Hochschule/zum je-
weiligen Hochschulstandort  

3. Datum der Erst- oder Neuimmatrikulation - 
Tag, Monat, Jahr 

I--A s Bescheinigungen/Statistik 

4. Rückmeldedatum – Tag, Monat, Jahr I--A - Bescheinigungen 

5. Exmatrikulationsdatum – Tag, Monat, Jahr, 
Grund, Semester 

IA s Bescheinigungen 

6. Beurlaubung - Tag, Monat, Grund, Semester I--A s Bescheinigungen/Statistik 
7. Bearbeitungskennzeichen – Datum der Bear-

beitung, Funktion, Datenveränderungen 
IPZB -  Nachverfolgung von Eingriffen 

    
B. Daten von den Studierenden erfasst    

B.1 Daten zur Identifikation der/des Studieren-
den 

   

1. Name - entsprechend Angaben des Personal-
ausweises/Passes 

IPZBA - Identifizierung/ Bescheinigungen 

2. Vorname - entsprechend Angaben des Perso-
nalausweises/Passes 

IPZBA - Identifizierung/ 
Bescheinigungen 

3.       Titel IPZB - Identifizierung/Bescheinigungen  
4. Geschlecht/Kennmerkmal IPZBA s-p Identifizierung/Bescheinigungen 
5. Geburtsname (Früherer Name) – entspre-

chend Angaben des Personalausweises/Pas-
ses oder sonstiger Bescheinigung 

IPZBA 

 

- 

 

Identifizierung/ 
Bescheinigungen 

6.     Geburtsdatum – entsprechend Angaben  
des Personalausweises/Passes (Tag, Monat, 
Jahr) 

IPZBA - Identifizierung/ 
Bescheinigungen 
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7. Geburtsort (Land) – entsprechend Angaben 
des Personalausweises/Passes  

IPZBA - Identifizierung/ 
Bescheinigungen 

8. Staatsangehörigkeit– entsprechend des Perso-
nalausweises/Passes oder entsprechende Ein-
bürgerungsurkunden 

IPZB s-p Berechnung der Zulassungsquo-
ten, Bescheinigungen und Statis-
tiken, 

9. Anschrift (Hauptwohnsitz) – Nationalitäten, 
Postleitzahl Ort, Straße, Hausnummer, An-
schriftenzusatz,  
Heimatanschrift, Kreis, Land 
Semesteranschrift, Kreis, Land 

IPZBA s 

     

Identifizierung, Versand beliebi-
ger Unterlagen, statistische Zu-
ordnung  

10. Lichtbild in elektronischer Form IZBA - Identifizierung/Bescheinigungen  
11.    Telefon (Festnetz und/oder Mobil) IPZB - Schnelle Erreichbarkeit der Stu-

dierenden (Bewerber*innen) 
12.     E-Mail-Adresse 

 
IPZBA - Schnelle Erreichbarkeit der Stu-

dierenden (Bewerber*innen) 
    
B.2 Daten zur Bewerbung/Zulassung der  

Studierenden  
   

13. Hochschulzugangsberechtigung - Art, Land, 
Kreis, Ort, Ergebnis (Notendurchschnitt), Da-
tum (Monat, Jahr) 

IZB s Zulassungsverfahren, Statistiken  

14.     Abgeschlossene Studien - Zeitpunkt, Dauer, 
Art und Studiengang, Hochschule 

IZBA s Zulassungsverfahren, Gebühren-
berechnung, Statistiken  

15.     Fachpraktische Ausbildung - beliebige Kenn-
merkmale (z. B. Vorpraktika) 

IPZB s Einschreibverfahren, Statistiken 

16.     Sonstige Vortätigkeiten - beliebige Kennmerk-
male (Studienkolleg) 

IZB s Zulassungs- und Einschreibver-
fahren, Statistiken 

17.     Zeitpunkt des Abschlusses einer Berufsausbil-
dung - beliebige Kennmerkmale 

IZB s Zulassungsverfahren, Statistiken 

18.     Zeit einer Berufstätigkeit nach Erwerb der 
Hochschulzugangsberechtigung - beliebige 
Kennung 

IZB s Zulassungs- und Einschreibver-
fahren, Statistiken 

19.     Angaben über abgeleistete Dienste und ver-
gleichbaren Verpflichtungen 

IZB s Zulassungs- und Einschreibver-
fahren, Statistiken 

20.    Gründe für Bonusregelungen - beliebige Ken-
nung  

IZBA  Zulassungs- und Einschreibver-
fahren, Gebührenberechnung 

21.     Soziale und familiäre Gründe - beliebige Ken-
nung 

IZBA - Zulassungs- und Einschreibver-
fahren, Gebührenberechnung  

22.     Ergebnis Erststudium, Gründe für Zweitstu-
dium - beliebige Kennung 

IZB s Zulassungsverfahren, Statistiken 

    
B.3 Daten zur Einschreibung der Studierenden    

23. Hörerstatus – beliebige Unterlagen IP s Bescheinigungen, Gebührenbe-
rechnung, Statistiken  

24.     Art des Studiums - (z. B. Erst-, Zweit-, und  
          Weiterbildungsstudium) 

IPA s-p Bescheinigungen, Gebührenbe-
rechnung und Statistiken 

25.     Studiengang/Studiengänge - Beginn Fach/ 
          Fächer, Abschlussart des jeweiligen Studien 
          ganges 

IPZA s-p Bescheinigungen, Gebührenbe-
rechnung, Prüfungsverwaltung 
und Statistiken 

26.     Fakultätszugehörigkeit - 
          beliebige Kennung 

IA s-p Bescheinigungen, Hochschul-
wahlen, Statistiken 
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27.     a) Hochschulsemester - 
               Semester und Jahr 
          b) Fachsemester je Studiengang 

IA s Bescheinigungen, Gebührenbe-
rechnung, Statistiken 

28.    Weitere Immatrikulationen - 
         Hochschule, Hörerstatus, Art des Studiums 

IA s Zulässigkeit, Gebührenberech-
nung, Statistiken 

29.    Ggf. Staat der Auslandshochschule (bei  
         Ersteinschreibung außerhalb Deutschlands),  
         Ort der angestrebten Abschlussprüfung,  
         Regelstudienzeit 1. Studiengang,  
         Hochschule/Staat der Hochschule im  
         Vorsemester/der letzten Abschlussprüfungen 
30.    Ggf. Dauer und Art der Studien- 
         unterbrechungen 

   

    

B.4 Daten zur Prüfungszulassung der Studie-
renden 

   

31.     Stand des Studiums - Fachsemester, Art und  
          Umfang (Sem.) von Vorleistungen (Prakt./ 
          Zwischenprüfung) - 

IPA s Prüfungsverwaltung, Statistiken 

32.     Studienverlauf - 
          a) Hochschule und Semester der Erst- 
               immatrikulation 

IPA s Bescheinigungen, Prüfungsver-
waltung, Gebührenberechnung, 
Statistiken   

b) Auslandssemester, Dauer IPA s Bescheinigungen, Prüfungsver-
waltung, Gebührenberechnung, 
Statistiken 

c) Bezeichnung der im vorangehenden Semes-
ter besuchten Hochschule und Studiengänge 

IPZB s Bescheinigungen 
Prüfungsverwaltung, Gebühren-
berechnung, Statistiken 

d) Studienfächer, Semester und Studienleis-
tungen an anderen Hochschulen 

IPZB - Bescheinigungen, Prüfungsver-
waltung, Gebührenberechnung  

e) Vorprüfung (Art, Fach/Fächer, Datum und 
Prüfungsergebnis je Studiengang) 

P p Prüfungsverwaltung, Statistiken 

f) Abschlussprüfung(en) (Art, Fach/Fächer), 
Datum, Prüfungsergebnis und Fachsemester 
je Studiengang) 

PA s-p Bescheinigungen, Statistiken 

    
B.5 Sonstige Daten    

33.     Beiträge (Studienbeiträge, ASTA-,  
          Studentenwerk etc.) beliebige Kennung 

IZBA s Rückmeldung, Bescheinigungen, 
Statistiken  

34.     Krankenversicherungsnachweis - beliebige  
          Kennung 

IZBA - Exmatrikulation  

35.     Name der Schule, welche die HZB ausgestellt    
          hat 

IZBA - interne Hochschulselektion 
zum ZSB-Einsatz 
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